
722 Reichsgefebßblatt, Jahrgang 1941, Teil I 

Eijte Vervrnung zum Reighsbüirgergejes. 

Bom 25. November 1941. 

MAuf Grund des S 3 des Reichsblirgergefebes vom 
15. Sebtember 1935 (Meichsgefegbl.I S. 1146) wird 
folgendes verordnet: 

$1 

Ein Jude, der feinen gewöhnlichen Aufenthalt im 
MHusfand hat, Fann nicht deutfher Staatsangehöriger 
fein. Der gemwöhnliche Aufenthalt im Ausland i{ft 
dann gegeben, wenn fich ein Jude im Ausland unter 
Umftänden aufhält, die erfennen laffen, daß er Ddort 
nicht nur vorübergehend verweilt. I 

&2 

in Jude verliert die Deutfcdhe Staatsangehörigkeit 

a) wenn er beim Infkrafttreten diefer Verordnung 
feinen gewöhnliden Aufentbalt im Ausland 
hat, mit dem Inkraftitreten der Verordnung, 

b) wenn er feinen gewöhnlichen Aufenthalt {päter 
im Musland nimmt, mit der Verlegung Ses 
gemwöhnlichen Aufenthalt® ins Ausland,
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(1) Das Vermögen de8 JuDden, der die deutfche 
Staatsangehörigkeit auf Grund Ddiefer Berordnung 
verliert, verfällt mit dem Verluft der Staatsange- 
Hörigfeit dem NReich. Dem Reich verfällt ferner das 
Vermögen der Juden, die bei dem Inkrafttreten 
diefer Verordnung ftaatenlos find und zulekt die 
deutfche Staatsangehörigkfeit befeffen haben, wenn 
fie ihren gewöhnflichen Aufenthalt im Ausland haben 
Doder nehmen. 

(2) Das verfallene Vermögen foll zur Förderung 
allex mit der Cöfung der Judenfrage im Zufammen- 
Hang {tehenden AQwede dienen. 

(1) Derfonen, deven Vermögen gemäß $ 3 dem ; 
Reich verfallen ift, Fönnen, von einem Deutfchen 
Staatsangehörigen nichts von Todes wegen erwerben. 

(2) Schenfungen von Ddeutfchen Staatsangehöri- 
gen an Verfonen, deren Vermögen gemäß S 3 dem 
Reich verfallen ift, find verboten, Wer dem Ver- 
bot zumwider eine Schenkfung vornimmt oder ver: 
Ipricht, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren und 
mit Geldftrafe obder mit einer diefer Strafen be- 
ftraft. ; 

85 

(1) Das Deutfche Reich haftet für Sculden eines 
Juden, deffen Vermögen dem Neich verfällt, nur bis 
zur Söhe des Verkaufswerts derjenigen Sachen und 
Rechte diefes Juden, die in die Verfigungsgewalt 
Ddes Neichs gelangt find. Die Haftung befteht nicht 
für Schulden, deren Erfüllung durch das Reich dem 
VBolfsempfinden widerfbrechen würde. 

(2) Nechte an den auf das Deutfche Reich über- 
gegangenen Gegenftänden bleiben beftehen, 

(3) Im Falle der Überfchuldung findet auf Antrag 
Des NMeichsminifters der Finanzen oder eines Gläu- 
bigers über das auf das Deutfche Neich übergegan- 
gene Vermögen das Konkursverfahren nacdh der Ron- 
fursordnung ftatt, Der Ronkfursverwalter (Maffe- 
Verwalter) ift mit Zuftimmung des Dberfinanzbrä- 
fidenten Berlin zu beftellen und auf fein Berlangen 
abzuberufen. 

S6 

(1) Sft cin Jude, Deffen Bermögen gemäß &3 dem 
Reich verfällt, auf Orund gefeßlicher Vorfchrift vder 
auf SGrund einer Vereinbarung verpflichtet, einem 
Dritten Unterhalt zu gewähren, fo haftet das8 Reich 
nicht für die Unterhaltsanfprüche, die nach dem 
Verfall des Vermögens fällig werden, Das Reich 
fann jedocdh den nichtjüsijchen Unterhaltsberechtigten, 
die ihrenm gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, 
einen Ausgleich gewähren. 

(2) Der Yusgleich fann durd einen Kapitalbetrag 
gewährt werden. Er darf die Höhe des Verkaufs- 
wert8 des in die Verfügungsgewalt des Deutfchen 
ReichS Übergegangenen Vermögens nicht Küberfteigen, 

(3) Der Musgleich fann durh Überlaffung von 
Sachen 1und Rechten aus dem übernommenen BVer- 

723 

mögen gewährt werden. Für die hierfür erforder- 
lien Rechtshandlungen werden Serichtsgebihren 
nicht erhoben, 

87 
(1) 2lle Perfonen, die eine zu dem verfallenen 

BVermögen gehörige Sache im Befiß haben voder zu 
der Vermögensmaffe etwas fchuldig find, haben den 
Befiß der Sache oder das Beftehen der Schuld dem 
Oberfinanzpräfidenten Berlin innerhalb von fechs 
Monaten nach Eintritt des Bermögensverfalls ($ 3) 
anzuzeigen. Wer diefer Anzeigepfliht vorfäblich oder 
fahrläffig zumiderhandelt, wird mit Gefängni8 bis 
3u Srei Monaten oder mit Geldftrafe beftraft. 

(2) Zorderungen gegen da8 verfallene Vermögen 
find innerhalb von fehs Monaten nach Eintritt des 
Vermögensverfall® ($3) bei dem Oberfinanzbräfi- 
denten Berlin anzumelden. Die Befriedigung von 

. Horderungen, die nach Ablauf der Frift geltend ge- 
macht wexrden, fann ohne Angabe von Gründen ab- 
gelchnt werden. 

88 

(1) Die Feftftellung, ob die Vorausfegungen für 
den Vermögensverfall vorliegen, trifft der Chef der 
Sicherheitspolizei und des SD*). 

(2) Die Bermwaltung und Verwertung des verfal 
lenen Bermögens Kiegt dem Oberfinanzvräfidenten 
Berlin ob. 

$ 9 

(1) Soweit die Grundbücher durch den Verfall 
untichtig geworden find, find fie auf Erfuchen des 
Oberfinanzpräfidenten Berlin gebührenfrei zu be- 
richtigen. 

(2) Zur Eintragung de8 Berfall8 einer Sypotbhek, 
über die ein Brief ‚exrteilt ift, [owie zur Eintragung 
de8 Ausfchluffes der Erteilung des Sypothefenbriefes 
bedarf e8 der Vorlegung des BriefeS nicht. Wird 
der Brief vorgelegt, fo hat das Grundbuchamt ihn 
dem Oberfinanzpräfidenten Berlin auszuhändigen, 
fofern er nicht nacdh den allgemeinen Bortchriften bei 
den Grundakten verbleibt. 

(3) Wenn eine Sypothek, über die ein Brief er- 
teilt ift, dem Meich verfallen ift, fann der Ober- 
finanzpräfident Berlin die Erteilung eine8 neuen 
Briefes an’ Stelle des bisherigen Briefe8 beantra- 
gen, wenn er erflärt, daß der bisherige Brief nicht 
zu erlangen ift. Das Grundbuchamt hat vor Ertei- 
hung des8 neuen Briefes geeignete Ermittlungen nach 
dent bi8herigen Brief anzuftellen. Mit Erteilung des 
neuen Briefes wird der alte Brief Fraftlos. Das 
Kraftloswerden des alten und die Erteilung des 
neuen Briefes ift einmal im Deutfchen Neichsanzeiger 
befanntzumaden. Die Erteilung des neuen Briefes 
ift gebührenfrei. 

(4) Das Grundbuchamt kann den Befiker des alten 
Vriefes zur BVorlegung anhalten, 

(5) Bei Briefhypothefen, die dem NReich verfallen 
find, find die an den Brief anknüpfenden Vorfchrif- 
ten zugunften derjenigen, welde Rechte von einem 

*) SD — Sicherheitsdienft des Reichsführers 44.
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NMichtberechtigten Herleiten, nur anzuwmenden, wenn 
ein Recht8gefhäft im Gebiet des Großdeutchen 
ReichS vorgenommen wird und der Brief fih im 
Gebiet des Großdeutfchen Reichs befindet. 

(6e) Da8 NReich Fann nach billigem Ermeffen eine 
Ent{Hhädigung gewähren, wenn jemand einen Scha- 
den dadurch erleidet, daß er nady Eintragung de8 
VBerfalls (Abf. 2) ohne grobe Hahrläffigfeit auf den 
nocdh im Verfehr befindlihen unberichtigten Brief 
vertraut. Anfprüche auf Grund allgemeiner Bor- 
fOriften merden hierdurch nicht berührt, 

(7z) Die Vorfchriften der AUbf. 2 Di8 6 gelten ent- 
forechend für Grund- und RNentenfchulden, über die 
ein Brief erteilt ift. 

8 10 

(1) Berforgungsanfprüche von folden Yuden, Die 
gemäß 82 Ddie Ddeutfche Staatsangehörigfeit verlie- 
ren, er[öfchen mit dem Ablauf des Monats, in dem 
der Verluft der Staatsangehörigkeit eintritt. 

(2) Soweit in den Verforgungsgefeken vorgefehen 
ift, dSaß Angehörigen im Falle de8 Todes des Ver- 
forgungsberechtigten Witwengeld, Waifengeld, Un- 
terhaltsbeitrag oder ähnliche Bezlüge gemährt wer- 
den, kann diefen Angehörigen, {volange fie fih im 
Inland aufhalten, vom Zeitpunkt des Wegfall® der 
Merforgungsbezäüge gemäß Abf. 1 ab ein Unterhalts- 
beitrag bemwilligt werden, Der -UnterhHaltsbeitrag 
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fann an nichtjüdifhe Angehörige bi8 zur Hühe der 
ent{prechenden Hinterbliebenenverforgung, an jüdifcdhe 
Angehörige bi8 zur Hälfte diefer Bezige bewilligt 
wexrden. Kinderzufchläge werden nur an nichtjüdifche 
Verforgungsempfänger gewährt. 

8 11 
Um Särten zu vermeiden, die au® dem Vermö- 

gen&verfall entftehen, Fann der NReichsminifter der 
Hinanzen eine von den Vorfchriften der $& 3 bis 7, 
$ 9 abweichende Regelung kreffen. Das gilt auch 
für Jälle, in denen dag Vermöagen auf Orund des 
82 5e8 Gefege8 über den Widerruf von Cindürge- 
zungen und die Aberfennung der deutfchen Staat8s- 
angehörigfeit vom 14. Juli 1933 (NeichsgefeBbl. I 
S, 480) für verfallen exrflärt worden ift oder in Zu- 
funft für verfallen erffärt wird. 

$ 12 
Die Verordnung gilt auch im Protektorat Böhmen 

und Mähren und in den eingegliederten Oftgebieten, 

8 13 
Die zur Ergänzung und Durchführung erforder- 

lichen Beftimmungen erläßt der Neichsminifter des 
Innern im Einvernehmen mit Ddem Veiter Dder 
Martei-Ranzlei und den fonft beteiligten Reichs- 
miniftern. 

Der ReidhSsminifter de8 Innern 

Hrie 

Der Leiter der Vartei-Kanzlei 

M. Bormann 

Der Reichsminifter der Finanzen 
; SIn DVertretung 

Reinhardt 

Der ReichSminifter der Juftiz 

Mit der Führung der Gefchäfte beauftragt: 

Dr. Schlegelberger


